


Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen 

Vom 13. Dezember 2006 (Inkrafttreten: 3. Mai 2008) 

Vertragstext (deutsche Arbeitübersetzung)

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Artikel 24

Bildung

1. Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht der Menschen mit Behinderungen auf Bildung.

Um die Verwirklichung dieses Rechts ohne Diskriminierung und auf der Grundlage

der Chancengleichheit zu erreichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem

auf allen Ebenen und lebenslange Fortbildung, mit dem Ziel,

a) die menschlichen Möglichkeiten und das Gefühl der Würde und des eigenen

Werts voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, Grundfreiheiten

und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
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b) die Persönlichkeit, die Begabungen und die Kreativität sowie die geistigen und

körperlichen Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen voll zur Entfaltung zu bringen;

c) Menschen mit Behinderungen die wirksame Teilnahme an einer freien Gesellschaft

zu ermöglichen.

2. Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher,

a) dass Menschen mit Behinderungen nicht auf Grund ihrer Behinderung vom

allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen

nicht auf Grund ihrer Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht

oder von der Sekundarschulbildung ausgeschlossen werden;

b) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft,

in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen

Grundschulunterricht und einer entsprechenden Sekundarschulbildung haben;

c) dass angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen

werden;

d) dass Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems

die notwendige Unterstützung erhalten, um ihre wirksame Bildung zu erleichtern;

e) dass in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame

individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche

schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.
Der gesamten Vertragstext kann hier nachgelesen werden: http://www.humanrights.ch/home/upload/pdf/070312_behindertenkonvention_d.pdf
